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Beschlussvorlage 5181/2018 
 

Fachbereich 3 
Herr Schlich 

Widmung der Gemeindestraßen im Baugebiet "Am Vulkanpark" 

Beratungsfolge Haupt- und Finanzausschuss 
Stadtrat 

 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
 
Der Stadtrat beschließt, die nachfolgend genannten Straßen dem öffentlichen Verkehr gem. 
§ 36 Landesstraßengesetz Rheinland-Pfalz als Gemeindestraßen zu widmen: 
 
 

1. Am Vulkanpark 
Gemarkung Mayen Flur 2, Nr. 346/99 tlw. 

 
 

2. Lavastraße 
Gemarkung Mayen Flur 2, Nr. 346/135 und 322/42 

 
 

3. Magmastraße 
Gemarkung Mayen Flur 2, Nr. 346/76 

 
 

4. An der Lay 
Gemarkung Mayen Flur 2, Nr. 346/86 

 
 

5. Lapideaweg 
Gemarkung Mayen Flur 2, Nr. 346/91 

 
 
Der vollständige Wortlaut der Widmungsverfügung ist als Anlage beigefügt.“ 

 

Gremium Ja Nein Enthaltung wie Vorlage TOP 

Haupt- und Finanzausschuss 

Stadtrat 

     

 
Sachverhalt: 
 
Die Straßen im Baugebiet „Am Vulkanpark“ sind endgültig hergestellt und müssen nun 
anschließend gewidmet werden. Durch die Widmung werden die Straßen dem öffentlichen 
Verkehr zur Verfügung gestellt.   
 
Form und Inhalt der Widmung richtet sich nach dem Landesstraßengesetz Rheinland-Pfalz 
(LStrG) vom 01.08.1977 (GVBl S. 273) zuletzt geändert am 27.03.2018 (GVBl. S. 55, 57). 
 
In dem der Widmungsverfügung beigefügten Lageplan, sind die zu widmenden 
Verkehrsflächen farblich markiert. 
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Finanzielle Auswirkungen: 
 
Nein 
 
 
Familienverträglichkeit: 
Hat die geplante Entscheidung unmittelbare oder mittelbare Auswirkungen auf Familien in 
der Stadt Mayen? 
 
Nein 
 
 
Demografische Entwicklung: 
Hat die vorgesehene Entscheidung unmittelbare Auswirkung auf die maßgeblichen 
Bestimmungsgrößen des demografischen Wandels und zwar 

 die Geburtenrate 

 die Lebenserwartung 

 Saldo von Zu- und Wegzug (Migration, kommunale Wanderungsbewegung) 
und beeinflusst damit in der Folge die Bevölkerungsstruktur der Stadt Mayen? 
 
Nein 
 
 
Barrierefreiheit: 
Hat die vorgesehene Entscheidung unmittelbare oder mittelbare Auswirkungen auf die in der 
Stadt vorhandenen Maßnahmen zur Herstellung der Barrierefreiheit? 
 
Nein 
 

 
Anlagen: 
 
Widmungsverfügung 
Lageplan  
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